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Beschlussvorschlag:
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt die Erweiterung der Tagesordnung 
der 03. Sitzung der Bürgerschaft am 23.04.2026 um die Vorlage B 0025/2026 - 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 der Hansestadt Stralsund - 
Ergänzungsbeschluss zu Band I Kernhaushalt.
 
 
Begründung:
 
Die dringliche Einordnung der zusätzlichen Haushaltsansätze ergibt sich aus der 
unvorhergesehen wirtschaftlichen Belastung des MIGP. Darüber hinaus verhindern sie die 
drohenden Zahlungsschwierigkeiten und damit verbundenen haushaltsrechtlichen 
Einschränkungen der Hansestadt Stralsund in anderen Aufgabenfeldern. Die unerwarteten 
aufgetretenen Finanzbedarfe (Begründung Sachverhalt Punkt 1: A bis E, Vorlage B 
0025/2026) begründen sich in Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten (Dienstleistern), 
deren Leistungen bereits erbracht wurden und beglichen werden müssen. Die fristgerechte 
Begleichung von Forderungen wendet potentielle Schäden, in Form von Mahngebühren und 
Vertragsverletzungen, von der Hansestadt Stralsund ab. Aufgrund der bereits vorliegenden 
Rechnungen und vertraglichen Verpflichtungen für das laufende Kalenderjahr, die den 
rechtssicheren Betrieb und die Fortführung des MIGP gewährleisten sollen, ist ein Aufschub 
der Beschlussfassung bis zur nächsten Bürgerschaftssitzung am 04. Juni 2026 nicht 
möglich. 
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Die Sondersitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe ermöglicht eine klare, 
verbindliche Entscheidung innerhalb relevanter Fristen und haushaltsrechtlichen Vorgaben.
 
 
Finanzielle Auswirkungen: keine
 
 
 
 
gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister
 
 
 
 
 




